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Was aus den sowjetischen Friedensverträgen geworden ist

Bündnistreue nur zu Hitler
«Memento periculo pacis sovieticae» (Denke an die Gefahr des sowjetischen
Friedens)! Diese Mahnung ist heute aus zwei Gründen aktuell. Einerseits feiert man in
ganz Osteuropa die Befreiung durch die Sowjetunion, und anderseits will man in
Genf (später in Helsinki) die Zukunft Europas mit einer politischen Erklärung
einleiten, die den dauerhaften Frieden und das noch zu vereinbarende kollektive
Sicherheitssystem auf die sowjetische Gewährleistung abstützt. Was man sich damit aber
einhandelt, ist die Gewährleistung zu Vertragsbruch und Friedensverletzung durch
die Sowjetunion.

Im Rahmen der Siegesfeiern erfolgte keine
Stellungnahme zum Kriegsbeginn und zu den serien-
haften Vertragsverletzungen der Sowjetunion.
Mit Ausnahme ausgerechnet der Verträge mit
Hitler-Deutschland — Nichtangriffspakt vom
23. 8. 1939 und Freundschafts- und Grenzvertrag
vom 28. 9. 1939, welche Osteuropa als

Interessensphäre der Sowjetunion anerkannten —
verletzte die Sowjetregierung ohne die geringsten
Gewissensbisse ihre wichtigen internationalen
Verträge. Hitlerdeutschland war stark, und überdies

passten diese Verträge den Sowjets. Sie trugen

ja zur Wiederherstellung der territorialen
Integrität des zaristischen Russlands — des

«Völkergefängnisses» nach Lenins Worten —
bei!

Folgende Verträge beweisen klipp und klar den
sowjetischen Verrat und zeigen auch heute die
UnZuverlässigkeit jeder Vereinbarung mit Hitlers

ehemaligen Verbündeten!

• Im Art. II des sowjetisch-estnischen
Friedensvertrages vom 2. 2. 1920 anerkannte Moskau

die Unabhängigkeit und Selbständigkeit
des estnischen Staates «bedingungslos und ver-

« Russland anerkennt die
Unabhängigkeit... und
verzichtet für ewige Zeiten. »

ziehtet freiwillig und für ewige Zeiten auf alle
souveränen Rechte, welche Russland gegenüber
dem estnischen Volk und seinem Land besass».1

• Die Einführung zum Friedensvertrag
zwischen der damaligen RSFSR lind Litauen vom
12. 7. 1920 erklärt u. a. folgendes: «Zweck der
Friedensverhandlungen war die Verwirklichung
des Wunsches nach dauerhaften Grundlagen für
die künftigen Beziehungen, für Frieden und gute
Nachbarschaft.»

Art. 1 lautet folgendermassen: «Ausgehend von
dem durch die RSFSR verkündeten Recht aller
Völker auf freie Selbstbestimmung bis zur
vollständigen Trennung anerkennt Russland
bedingungslos die Unabhängigkeit und die
Selbständigkeit des litauischen Staates und
verzichtet für ewige Zeiten auf alle souveränen
Rechte Russlands über das litauische Volk und
sein Gebiet.»2

• Art. II des russisch-lettischen Vertrages
vom 11. August 1939 hat beinahe denselben

Wortlaut: «Ausgehend von dem durch die
RSFSR verkündeten Recht aller Völker auf freie
Selbstbestimmung bis zur vollständigen Trennung

und angesichts des entschieden geäusserten

Willens des lettischen Volkes zu einer
selbständigen staatlichen Existenz anerkennt
Russland bedingungslos die Unabhängigkeit,
Selbständigkeit und Souveränität des lettischen
Staates und verzichtet freiwillig und für ewige
Zeiten auf alle souveränen Rechte, welche Russland

gegenüber dem lettischen Volk und auf sein
Land hatte .»3

• Im Friedensvertrag zwischen der RSFSR
und Finnland vom 14. 10.1920 verzichtete Russland

ebenfalls «freiwillig und für ewige Zeiten»
auf seine früheren Rechte gegenüber Finnland
(Art. 4)."

Diese Verträge bzw. die Unabhängigkeitsbeteuerungen

wurden in jenen Nichtangriffspakten
erneut anerkannt, welche die Sowjetunion in den
dreissiger Jahren mit diesen Ländern — und auch
mit Polen — unterzeichnete.

• Der sowjetisch-finnische Nichtangriffspakt
vom 1.1. 1932 bestimmt in Art. 1, Abs. 1, folgendes:

«Die vertragschliessenden Teile garantieren
einander die Unantastbarkeit der zwischen der
UdSSR und der Republik Finnland bestehenden
Grenzen, die festgelegt sind in dem am
14. 10. 1920 in Dorpat abgeschlossenen Friedensvertrag,

der die unerschütterliche Grundlage
ihrer Beziehungen bleibt, und verpflichten sich
gegenseitig, sich jeglichen Angriffs des einen
Teiles auf den anderen zu enthalten.»

Abs. 2: «Als Angriff wird jeder Gewaltakt
angesehen, der die Integrität und die Unverletzlichkeit

des Territoriums oder der politischen
Unabhängigkeit des andern vertragschliessenden Teiles

verletzt, auch wenn er ohne Kriegserklärung
und unter Vermeidung von Symptomen eines

Krieges begangen wird.»5

• Auch die Einführung zum sowjetisch-lettischen

Nichtangriffsvertrag vom 5. 2. 1932 betont,
dass der Friedensvertrag vom 11. 8.1920 die feste
Grundlage der Beziehungen beider Länder bleibe.

Souveränität, politische Unabhängigkeit und
territoriale Unabhängigkeit wurden in diesem
Sinne erneut garantiert. Art. 1 schliesst jeglichen
Angriff zwischen den beiden vertragschliessenden

Parteien aus.6

• Die Einführung zum Art. 1 des sowjetischestnischen

Nichtangriffspaktes vom 4. 5. 1932 ist

beinahe wörtlich identisch und hat einen völlig
identischen Inhalt.7

• Mit Litauen wurde ein ähnlicher Vertrag
am 26. 9. 1926 unterzeichnet.

• Der sowjetisch-polnische Nichtangriffspakt
vom 5. 7. 1932 geht in seiner Einführung vom
selben Gedanken aus: «In Anerkennung dessen,
dass der Friedensvertrag vom 18. März 1921
nach wie vor die Grundlage ihrer gegenseitigen
Beziehungen und Verpflichtungen bildet»,
verzichten die UdSSR und Polen in ihren Beziehungen

auf den Krieg als Werkzeug der nationalen
Politik. Zum Gewaltakt erklärt und verboten
wurde in Artikel 1 jede Handlung, «welche die

Integrität und Unverletzlichkeit des Territoriums
oder der politischen Unabhängigkeit des andern
vertragschliessenden Teiles verletzt, auch wenn
diese Handlung ohne Kriegserklärung und unter
Vermeidung sämtlicher möglicher
Kriegssymptome verwirklicht werden sollte.»9

Die meisten Verträge wurden auf drei Jahre
abgeschlossen und verlängerten sich auf weitere
zwei Jahre, falls die Kündigung mit sechsmonatiger

Frist nicht beansprucht wurde. Die Verlängerung

erfolgte durch die Unterzeichnung von
Verlängerungsprotokollen.10 Und 1935 verlängerte

man sie gar bis 1945!

*

Als der Nichtangriffspakt mit Hitler-Deutschland
in Moskau unterzeichnet wurde, hielt Molotow
eine mit grossem Beifall aufgenommene Rede
im Obersten Sowjet (am 31. August), wo die
Ratifizierung einstimmig erfolgte.

Molotow erklärte u. a.: «Der 23. August 1939,
an dem der sowjetisch-deutsche Nichtangriffspakt

unterzeichnet wurde, muss als ein Datum
grosser historischer Bedeutung angesehen werden.

Der Nichtangriffspakt zwischen der UdSSR
und Deutschland ist ein Wendepunkt in der
Geschichte Europas und nicht nur Europas.»11

«Als Angriff wird jeder
Gewaltakt angesehen,
der die Integrität und die
Unverletzlichkeit des
Territoriums oder der
politischen Unabhängigkeit
des andern
vertragschliessenden Teiles
verletzt, auch wenn er ohne
Kriegserklärung und unter
Vermeidung von
Kriegssymptomen begangen
wird.»
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Die Molotovvrede wurde in einem eigenen Heft
herausgegeben und verbreitet.

Der Ueberfall auf Polen wurde in der UdSSR
wie folgt mitgeteilt: «Unsere Rote Armee
überschritt am 17. September die Grenzen und
befreite die Völker der Westukraine und West-
weissrusslands vom Joch des grundherrlichen
Polens. Der polnische Staat, dieses Völkergefängnis,

hörte auf zu existieren.»12

Molotow betonte in seiner Radiorede am
17. September 1939 früh u. a.: «Der polnische
Staat und die polnische Regierung hörten praktisch

auf zu existieren. Infolgedessen ist der
zwischen der UdSSR und Polen unterzeichnete
Vertrag nicht mehr gültig Die Sowjetregierung

erachtet es als ihre heilige Pflicht, ihren
Brüdern — den Ukrainern und Weissrussen, die
in Polen leben — die Hand hinzustrecken.»13

Das «Argument», Polen existiere nicht mehr,
war natürlich damals noch falsch. Polen kämpfte

noch erbittert gegen die einmarschierenden
Einheiten Hitlerdeutschiands und der Roten
Armee.

*

Ein deutscher Autor fasste die sowjetische
Theorie und Praxis in der Frage internationaler
Verträge folgendermassen zusammen:

«Nach den allgemeinen Grundsätzen des

Marxismus-Leninismus kann eine Bindung des

Sowjetstaates an die getroffene Vereinbarung mit
den Staaten des gegnerischen Klassensystems
nichts anderes bedeuten als eine durch äussere
Umstände verursachte und als unumgänglich
erkannte Verzögerung auf dem Wege zur Beseitigung

dieses Systems.»14

«Wir sind (zusammen
mit Hitler-Deutschland) in
Polen einmarschiert. Damit

hat Polen zu existieren
aufgehört. Und damit
sind unsere Verträge mit
Polen hinfällig geworden!»

Diese treffenden Worte sollten noch mit vier
weiteren ergänzt werden: «oder der betreffenden
Staaten».

Die Sowjetunion akzeptiert also den völkerrechtlichen

Grundsatz «pacta sunt servanda» (die
Verträge müssen eingehalten werden) nicht. Sie

respektiert — schon infolge ihrer Klassentheorie
— Verträge nur bis zu dem Zeitpunkt, da die
internationalen Kräfteverhältnisse eine Aende-
rung zu ihren Gunsten möglich machen.

Janos Szikra

Die einzigen Verträge aber, welche die Sowjetunion

bis heute respektiert, sind ihre Kriegspakte
mit Hitler. An der Territorialordnung, die 1939
durch die beiden sozialfaschistischen Mächte
Europas (die Definition «Sozialismus in Worten,
Faschismus in Taten» gilt für Nationalsozialismus

und Sowjetsozialismus) ausgehandelt wurde,
hält die Sowjetunion bis heute fest (siehe
«Zusammenhänge» in der letzten Nummer). Und
damit hält die Sowjetunion denn auch bis heute
an der Partnerschaft mit dem Hitlerfaschismus fest.
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